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§ 1 Vertragspartner

Der Kollektivvertrag wird abgeschlossen zwi-
schen der

Bundesinnung der Tischler
Bundesinnung der Karosseriebauer einschließlich
Karosseriespengler und Karosserielackierer so-
wie der Wagner (ausgenommen Betriebe, die seit
1.1.2000 Mitglieder der Bundesinnung der Karos-
seriebauer einschließlich Karosseriespengler und
Karosserielackierer sowie der Wagner sind und
über eine Gewerbeberechtigung für die Ausübung
des Spenglerhandwerks („Karosseriespengler“)
oder des Lackiererhandwerks („Karosserielackie-
rer“) verfügen),
Bundesinnung der Bildhauer, Binder, Bürsten-
und Pinselmacher, Drechsler, Korb- und Möbel-
flechter sowie Spielzeughersteller
Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter,
Bundesinnung der Musikinstrumentenerzeuger,

einerseits

und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft Bau-Holz,

andererseits.

§ 2 Geltungsbereich

1. Räumlich:
Bundesinnung der Tischler:
Für das Gebiet der Republik Österreich,

Anwen-
dungs-
bereich
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Bundesinnung der Karosseriebauer einschließlich
Karosseriespengler und Karosserielackierer so-
wie der Wagner:
Für das Gebiet der Republik Österreich,
Bundesinnung der Bildhauer, Binder, Bürsten-
und Pinselmacher, Drechsler, Korb- und Möbel-
flechter sowie Spielzeughersteller:
Für das Gebiet der Republik Österreich,
Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter:
Für das Gebiet der Republik Österreich,
Bundesinnung der Musikinstrumentenerzeuger:
Für das Gebiet der Republik Österreich.

2. Fachlich:
für alle Betriebe und selbständigen Betriebsabtei-
lungen, die den im § 1 genannten Arbeitgeberor-
ganisationen angehören. Bei Betrieben, die
gleichzeitig auch nicht vertragschließenden Ar-
beitgeberorganisationen angehören, ist in Zwei-
felsfällen die Vertragszugehörigkeit nach den
Grundsätzen des Arbeitsverfassungsgesetzes
zu beurteilen.

3. Persönlich:
für alle in den Betrieben beschäftigten Arbeiter
und Arbeiterinnen einschließlich der Lehrlinge,
mit Ausnahme der kaufmännischen Lehrlinge.

§ 3 Wirksamkeitsbeginn und Geltungs-
dauer

1. Dieser Kollektivvertrag tritt in der vorliegenden
Fassung am 1. Mai 2009 in Kraft und gilt auf unbe-

Wirk-
sam-
keitsbe-
ginn
und
Gel-
tungs-
dauer
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stimmte Zeit. Er ist eine Wiederverlautbarung des
Kollektivvertrages vom 20. März 1948, wirksam
ab 1. Mai 1948, hinterlegt beim Einigungsamt
Wien am 11. Juni 1948 unter der Nr. KE 13/48
und seiner Ergänzungen.

2. Jede einzelne der im § 1 genannten vertrag-
schließenden Organisationen kann die Lohnord-
nung mit einer vierwöchigen Kündigungsfrist, die
Rahmenbestimmungen mit dreimonatiger Kündi-
gungsfrist mittels eingeschriebenen Briefes zum
Letzten eines Kalendermonates jederzeit kündi-
gen. Während der Kündigungsfrist sind die Ver-
handlungen wegen Erneuerung der Lohnordnung
bzw. des Rahmenvertrages aufzunehmen.

§ 4 Arbeitszeit

1. Die regelmäßige Wochenarbeitszeit aus-
schließlich der Ruhepausen darf 40 Stunden nicht
überschreiten. Sie soll in der Regel nicht weniger
als auf 5 Tage aufgeteilt werden. Die Einteilung
der wöchentlichen Arbeitszeit ist zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat zu vereinbaren.

2. Die 40stündige Wochenarbeitszeit der Jugend-
lichen kann entsprechend der betrieblichen Ar-
beitszeiteinteilung gemäß § 11 Abs. 2 des Bun-
desgesetzes über die Beschäftigung von Kindern
und Jugendlichen auf die einzelnen Werktage der
Woche aufgeteilt werden.

3.Die Arbeitszeit derWächter und Portiere beträgt
in der Regel 48 Stunden in der Woche. Sie haben

Normal-
arbeits-

zeit

Abwei-
chung

von der
Normal-
arbeits-

zeit
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nach sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen
einen Ruhetag, das ist eine 36stündige Arbeitsru-
he. Jeder dritte Ruhetag muss ein Sonntag sein.

4. Für Lenker und Beifahrer kann im Sinne des § 7
Abs. 2 Arbeitszeitgesetz innerbetrieblich eine
Überstundenleistung bis zu 8 Stunden je Woche
vereinbart werden.

5. Fällt in Verbindung mit Feiertagen die Arbeits-
zeit an Werktagen aus, um den Arbeitnehmern ei-
ne längere zusammenhängende Freizeit zu er-
möglichen, so kann die ausfallende Arbeitszeit in-
nerhalb von höchstens sieben zusammenhän-
genden, die Ausfallstage einschließenden Wo-
chen eingearbeitet werden. Die tägliche Gesamt-
arbeitszeit darf hiedurch nicht über 10 Stunden
verlängert werden.

6. Die Dauer der Ruhepausen richtet sich nach
den gesetzlichen Vorschriften über die Arbeits-
zeit. Die Pausen sind so zu bemessen, dass sie
zur Einnahme der Mahlzeiten und zur Erholung
ausreichen. Bei Arbeiten, die einen ununterbro-
chenen Fortgang erfordern, ist den in Wechsel-
schichten beschäftigten Arbeitnehmern eine Pau-
se von mindestens einer halben Stunde ohne
Lohnabzug zu gewähren.

7. Am 24. und 31. Dezember endet die Arbeitszeit
um 12 Uhr mittags unter Fortzahlung des Lohnes
für die ausfallenden Arbeitsstunden.

Einar-
beitung

Ruhe-
pausen

24. und
31. De-
zember



8

§ 4a Einarbeitung in Verbindung mit
Feiertagen

1. Fällt in Verbindung mit Feiertagen die Arbeits-
zeit an Werktagen aus, um den Arbeitnehmern ei-
ne längere zusammenhängende Freizeit zu er-
möglichen, so kann gemäß § 4 Abs. 3 AZG – so-
fern ein Einarbeitungszeitraum von 7 Wochen
überschritten werden soll – durch Betriebsverein-
barung bzw., wenn kein Betriebsrat besteht, durch
schriftliche Einzelvereinbarung die Verteilung der
ausfallenden Normalarbeitszeit auf die Werktage
von höchstens 52 Wochen die Ausfalltage ein-
schließenden Wochen geregelt werden.

2. Durch Einarbeitung darf die wöchentliche Nor-
malarbeitszeit auf höchstens 48 Stunden je Wo-
che verlängert werden. Bei einem Durchrech-
nungszeitraum von mehr als 13 Wochen dürfen
innerhalb von 52Wochen ab Beginn des 1. Durch-
rechnungszeitraumes nicht mehr als 80 Einarbei-
tungsstunden, innerhalb eines Monats nicht mehr
als 20 Einarbeitungsstunden erworben werden.
Nach der 45. bis einschließlich der 48. Stunde ge-
bührt ein Zeitzuschlag von 10 Prozent.

3. Endet das Arbeitsverhältnis durch Kündigung
des Arbeitgebers, unverschuldete Entlassung, be-
rechtigten vorzeitigen Austritt des Arbeitnehmers
oder durch einvernehmliche Auflösung vor Konsu-
mierung der eingearbeiteten Zeit, so gebührt für
das nicht konsumierte Zeitguthaben die entspre-
chende Überstundenvergütung; in allen übrigen

Zeitzu-
schlag
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Fällen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
gebührt keine Überstundenvergütung.

4. Dem Arbeitnehmer ist bei jeder Lohnabrech-
nung die Anzahl der im Lohnabrechnungszeit-
raum geleisteten Einarbeitungsstunden und der
Stand des Einarbeitungsstunden-Kontos be-
kanntzugeben.

5. Im Sinne des § 11 Abs. 2a des Bundesgesetzes
über die Beschäftigung von Kindern und Jugend-
lichen ist eine andere Verteilung der wöchentli-
chen Normalarbeitszeit auch für Arbeitnehmer
und Lehrlinge unter 18 Jahren zulässig.

§ 4b Flexible Arbeitszeit – Bandbreite

1. Die Normalarbeitszeit kann innerhalb eines
Durchrechnungszeitraumes bis zu 52Wochen un-
regelmäßig so verteilt werden, dass sie im Durch-
schnitt des Durchrechnungszeitraumes 40 Stun-
den pro Woche nicht überschreitet. Diese Rege-
lung ist durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben,
in denen kein Betriebsrat errichtet ist, schriftlich
mit jedem Arbeitnehmer zu vereinbaren.

2. Die Normalarbeitszeit pro Woche darf 45 Stun-
den nicht überschreiten und 35 Stunden nicht un-
terschreiten. Ein Unterschreiten der 35 Stunden in
der Woche ist möglich, wenn der Zeitausgleich in
Form von ganzen Tagen erfolgt.

3. Für Wochenstunden nach der 40. Stunde bis
einschließlich der 45. Stunde gebührt ein Zeit-
oder Geldzuschlag von 10 Prozent.

Band-
breite

Zeitzu-
schlag
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4. Während des Durchrechnungszeitraumes ge-
bührt der Lohn für das Ausmaß der durchschnittli-
chen Normalarbeitszeit von 40 Stunden. Auf Stun-
den bezogene Entgeltteile (Zulagen, Zuschläge)
werden nach geleisteten Stunden abgerechnet.

5. Ist bei Ende des Durchrechnungszeitraumes
der Zeitausgleich nicht vollständig erfolgt, ist er
binnen einer Nachfrist von einem Monat durchzu-
führen. Ist der Arbeitnehmer zum Verbrauchszeit-
punkt krank oder sonst aus in seiner Person gele-
genen Gründen am Verbrauch des Zeitguthabens
verhindert, verlängert sich die Frist um diese Zeit.
Erfolgt der Ausgleich nicht, sind die Zeitguthaben
als Überstunden abzugelten.

6. Besteht bei Ende des Arbeitsverhältnisses ein
Zeitguthaben, erfolgt die Abgeltung im Falle der
Entlassung aus Verschulden des Arbeitnehmers,
der Selbstkündigung des Arbeitnehmers und bei
Austritt ohne wichtigen Grund mit dem Stunden-
lohn, in den anderen Fällen mit der Überstunden-
entlohnung.

7. Dem Arbeitnehmer ist bei jeder Lohnabrech-
nung die Anzahl der im Lohnabrechnungszeit-
raum geleisteten Guthabenstunden und der Stand
des Gutstundenkontos bekanntzugeben.

8. Die Vereinbarung gemäß Ziffer 1 hat nähere
Bestimmungen darüber zu enthalten, wie die je-
weilige Normalarbeitszeit festgelegt wird und wie
der Zeitausgleich in Anspruch genommen wird.
Die Arbeitszeiteinteilung, die Lage und das Aus-

Abgel-
tung der
Zeitgut-
haben
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maß der Normalarbeitszeit, muss jedem davon
betroffenen Arbeitnehmer spätestens 1 Woche
vor Beginn des Durchrechnungszeitraumes be-
kanntgegeben werden. Im Einvernehmen ist eine
Änderung dieser Einteilung durch Betriebsverein-
barung bzw. in Betrieben ohne Betriebsrat durch
schriftliche Einzelvereinbarungen zulässig und
den Arbeitnehmern eine Woche vor dem Beginn
der entsprechenden Kalenderwoche bekanntzu-
geben.

§ 5 Überstundenarbeit, Sonn- und
Feiertagsarbeit, Schichtarbeit

1. Als Überstunde gilt jede über die festgesetzte
tägliche Normalarbeitszeit hinausgehende Ar-
beitszeit. Auch bei Kurzarbeit ist als Überstunde
nur jene Arbeitszeit anzusehen, welche über die
auf Grundlage der 40-Stunden-Woche festgelegte
tägliche Normalarbeitszeit hinausgeht.

2. Bei einer andauernden Überstundenleistung
durch mehr als eine Woche ist die Gesamtarbeits-
zeit je Arbeitstag mit 10 Stunden zu begrenzen.
Bei Überstundenleistung ist nach einer ununter-
brochenen Arbeitszeit von 5 Stunden seit der letz-
ten Ruhepause eine bezahlte Arbeitspause von
10 Minuten in die Arbeitszeit einzurechnen.

3. Bei Wochenlöhnern ohne Überstundenpau-
schale gelten erst die über 40 Wochenstunden hi-
nausgehenden Arbeitsstunden als Überstunden.
Bei Wochenlöhnern mit Überstundenpauschale

Über-
stunde
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findet eine gesonderte Vergütung der Überstun-
den erst dann statt, wenn die durch das Überstun-
denpauschale abgegoltene Arbeitszeit überschrit-
ten wird.

4. Überstunden an Werktagen, die in der Zeit von
6 bis 20 Uhr geleistet werden, werden mit einem
Zuschlag von 50 Prozent entlohnt.
Für zwischen 20 und 6 Uhr geleistete Überstun-
den gebührt ein Zuschlag von 100 Prozent.

5. Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonn- und
gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 0 bis
24 Uhr geleistete Arbeit. Der Arbeitgeber kann,
wenn die betrieblichen Verhältnisse es erfordern,
die Wochenend- und Feiertagsruhe im Rahmen
des Arbeitsruhegesetzes – ARG (BGBl. Nr. 144/
1983) und der Arbeitsruhegesetzverordnung
(BGBl. Nr. 149/1984) in der jeweils geltenden Fas-
sung – verschieben.

6. Arbeiten an Sonntagen wird mit einem Zu-
schlag von 100 Prozent entlohnt.

7. Für die an den gesetzlichen Feiertagen (1. Jän-
ner, 6. Jänner, Ostermontag, 1. Mai, Christi Him-
melfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 15. Au-
gust, 26. Oktober, 1. November, 8., 25. und 26.
Dezember) ausfallende Arbeitszeit ist das regel-
mäßige Entgelt zu leisten. Der Karfreitag gilt im
Sinne des Arbeitsruhegesetzes – ARG – BGBl.
Nr. 144/1983, in seiner geltenden Fassung als
Feiertag für die Angehörigen der evangelischen

Über-
stun-

denzu-
schlag

Sonn-
und

Feier-
tagsar-

beit

Sonn-
tagszu-
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Gesetz-
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Kirche AB und HB, der Altkatholischen Kirche und
der Methodistenkirche.
Als regelmäßiges Entgelt gilt das Entgelt, das dem
Arbeitnehmer für die Arbeit gebührt, die er nach
der für den Betrieb geltenden Arbeitszeiteinteilung
an dem Tag, auf den der Feiertag fällt, zu leisten
hätte, wenn dieser Tag ein Werktag wäre. Bei Ak-
kordarbeitern ist das regelmäßige Entgelt nach
dem Durchschnitt der letzten 13 Wochen unter
Ausscheidung nur ausnahmsweise geleisteter Ar-
beit zu bemessen.

8. Wird auf Grund geltender Ausnahmebestim-
mungen an einem gesetzlichen Feiertag gearbei-
tet, so gebührt dem Arbeitnehmer außer dem re-
gelmäßigen Entgelt auch noch das auf die geleis-
tete Arbeit entfallende Entgelt ohne jeden Zu-
schlag. Übersteigt die an einem gesetzlichen
Feiertag geleistete Arbeit die für den betreffenden
Wochentag festgesetzte Normalarbeitszeit, so ge-
bührt für diese Überstunden ein Zuschlag von
100 Prozent.

9. Bei regelmäßiger Schichtarbeit erhalten alle in
der dritten Schicht eingeteilten Arbeitnehmer ei-
nen Zuschlag von 25 Prozent je Arbeitsstunde.
Im zweischichtigen Betrieb gebührt ein solcher
Zuschlag nur für die in der Zeit von 20 bis 6 Uhr
geleistete Arbeit.

10.Muss wegen Schwierigkeiten in der Stromver-
sorgung oder über behördliche Anordnung die
Normalarbeitszeit in die Nacht verlegt werden,

Feier-
tagsent-
gelt

Schicht-
arbeits-
zu-
schlag

Nacht-
zu-
schlag
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so gebührt für die in der Zeit von 20 bis 6 Uhr ge-
leistete Arbeit ein Zuschlag von 25 Prozent.

11. Grundlage für die Berechnung der hier ge-
nannten Zuschläge bildet der Stundenlohn ein-
schließlich eines etwaigen Leistungszuschlages.
Bei Akkordarbeitern ist der Durchschnittsver-
dienst der letztabgerechneten 13Wochen zugrun-
de zu legen.

§ 6 Kurzarbeit

Im Falle geringerer Beschäftigung kann die Ar-
beitszeit nach Vereinbarung zwischen Arbeitge-
ber und Betriebsrat bis auf 32 Stunden wöchent-
lich herabgesetzt werden. In diesen Fällen wird
der Lohn nur für die vereinbarte Kurzarbeit be-
zahlt. Bei Vorliegen einer entsprechenden Verein-
barung zwischen den Kollektivvertragspartnern
kann die Arbeitszeit bis auf weniger als 32 Stun-
den wöchentlich herabgesetzt werden. Zwischen
der Bekanntgabe und der Einführung der Kurzar-
beit muss eine Frist von mindestens 6 Arbeitsta-
gen liegen.

§ 7 Akkordarbeit

1. Die Akkordsätze (Stücklöhne, Prämiensätze
usw.) sind so festzulegen, dass der Akkordarbei-
ter bei durchschnittlicher Arbeitsleistung 20 Pro-
zent über seinen Zeitlohn verdient.
Die Festlegung der Akkordsätze und der sonsti-
gen Akkordbestimmungen erfolgt im Sinne der

Kurzar-
beit

Akkord-
richt-
satz
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Bestimmungen der §§ 96 Abs. 1 Z. 4 und 100 des
ArbVG.

2. Bei Gruppenakkord wird zur Errechnung des
Akkordes der durchschnittliche Stundenlohn der
beteiligten Arbeitnehmer zur Grundlage genom-
men. Die Verteilung des Akkordüberverdienstes
erfolgt im Verhältnis der tatsächlichen Stunden-
löhne der einzelnen Akkordarbeiter. Im Einver-
nehmen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
kann auch eine anderweitige betriebliche Rege-
lung vorgenommen werden.

3. Die Akkord- und Prämiensätze werden bei glei-
cher Arbeit ohne Rücksicht auf Alter und Ge-
schlecht der Arbeitnehmer gleich bemessen. Eine
Herabsetzung der Akkordsätze ist nur zulässig,
wenn dies durch Änderung des Arbeitsganges
oder der Art des Materials, durch Einführung tech-
nischer Verbesserungen oder eine wesentliche
Änderung der Stückzahl oder durch eine Ände-
rung des kollektivvertraglichen Stundenlohnes be-
gründet ist. In diesen Fällen sind die Akkorde zu
überprüfen und neu festzusetzen.

4. Wenn der Arbeitnehmer nach erfolgter Verein-
barung und Festsetzung eines weder irrtümlich
noch falsch errechneten Akkordsatzes durch per-
sönlichen Fleiß oder erworbene Geschicklichkeit
seine Arbeitsleistung steigert und höheren Ver-
dienst erreicht, so darf bei gleichbleibender Ar-
beitsmethode dieser Umstand nicht zur Herabset-
zung des Akkordsatzes führen.

Akkord-
sätze,
Gleich-
heits-
prinzip
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5. Tritt durch Umstände, die nicht auf seiten des
Akkordarbeiters liegen (Mangel an Maschinen,
Werkzeugen usw.), eine Minderung des Akkord-
verdienstes ein, so wird dem Akkordarbeiter,
wenn er diese Mängel sofort nach ihrem Auftreten
dem zuständigen Vorgesetzten meldet, der ent-
gangene Akkordverdienst vergütet.

6. Alle Akkord- und Prämiensätze sowie sonstige
Akkordbedingungen sind vor ihrem In-Kraft-Tre-
ten schriftlich niederzulegen.

7. Bei neuen, unerprobten Akkorden wird allen Ak-
kordarbeitern ein 10-prozentiger Überverdienst
über den Stundenlohn garantiert, ansonsten nur
der Stundenlohn.

8. Bei längere Zeit andauernden Akkorden ist je
Lohnabrechnungszeitraum eine angemessene
Akontozahlung auf den Akkordüberverdienst zur
Auszahlung zu bringen.

9. Ständige Akkordarbeiter (das sind Arbeitneh-
mer, die in den letzten 3 Monaten überwiegend
im Akkord gearbeitet haben) erhalten, wenn sie
vorübergehend im Zeitlohn beschäftigt werden
müssen, bis zur Höchstdauer von 4 Wochen den
Akkorddurchschnittsverdienst ihrer letzten Ab-
rechnungsperiode. Diese Bestimmung gilt nicht
für Arbeitnehmer, die nicht ständig im Akkord ar-
beiten.

10. Jugendliche beiderlei Geschlechts bis zum
vollendeten 16. Lebensjahr und Lehrlinge bis zur

Vergü-
tung

des Ak-
kordver-
dienstes

Akkord-
durch-

schnitts-
ver-
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Vollendung des 18. Lebensjahres sind nicht im
Akkord zu beschäftigen.

§ 8 Heimarbeit

1. Die Bestimmungen des Heimarbeitsgesetzes in
der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten.

2.Die Rahmenbestimmungen dieses Kollektivver-
trages finden lediglich auf jene Heimarbeiter An-
wendung, die als gewerbliche Hilfsarbeiter im Sin-
ne der Gewerbeordnung anzusehen sind. Als sol-
che gelten Heimarbeiter dann, wenn sie bei einem
Gewerbeinhaber gegen Stücklohn in regelmäßi-
ger Beschäftigung stehen, weder befugt noch un-
befugt ein eigenes Gewerbe betreiben und zur
Herstellung der Erzeugnisse lediglich ihre eigene
Arbeitskraft einsetzen.

3. Die Bestimmungen der Lohnordnung finden
auch auf alle übrigen Heimarbeiter Anwendung.

4. Die Stücklöhne für Heimarbeiter sind im Betrieb
in sinngemäßer Anwendung des § 7 des Kollektiv-
vertrages zu errechnen. Die im § 7 vorgesehene
Garantie eines bestimmten Stundenlohnes, Ak-
korddurchschnittsverdienstes oder Überverdiens-
tes findet auf Heimarbeiter keine Anwendung. Auf
die so errechneten Stücklöhne kommt ein Zu-
schlag von 10 Prozent zur Abgeltung der Regie-
auslagen (Beleuchtung, Beheizung usw.). Dieser
Zuschlag erhöht sich auf 20 Prozent, wenn der
Heimarbeiter Maschinen beistellt.
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5. Kommt eine Einigung über den Stücklohn nicht
zustande, so können beide Teile die Festsetzung
des Stücklohnes bei einer Schiedsstelle beantra-
gen. Diese Schiedsstelle wird bei jeder zuständi-
gen Landesinnung errichtet und besteht paritä-
tisch aus Vertretern der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Die näheren Bestimmungen über Zu-
sammensetzung und Geschäftsführung der
Schiedsstelle werden durch eine Sondervereinba-
rung der beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merorganisationen festgelegt. Die Schiedsstelle
hat zunächst eine Vereinbarung zwischen Arbeit-
geber und Heimarbeiter anzubahnen. Falls dies
nicht gelingt, hat die Schiedsstelle einen Schieds-
spruch zu fällen. Der Schiedsspruch ist für beide
Teile verbindlich, sofern sie nicht binnen 3 Tagen
eine gegenteilige Erklärung abgeben.

6. Die Bestimmungen der Ziffer 5 finden auch An-
wendung, wenn bei der Schiedsstelle eine Anzei-
ge wegen Unterentlohnung einlangt.

§ 9 Allgemeine Lohnbestimmungen

1. Die Lohnzahlung erfolgt während oder im un-
mittelbaren Anschluss an die Arbeitszeit. Die
Lohnabrechnung erfolgt wöchentlich. Sie kann
aber auch in Zeiträumen von zweimal 4 Wochen
und einmal 5 Wochen erfolgen. Abänderungen
des Lohnabrechnungszeitraumes müssen be-
trieblich vereinbart werden. Ist der Lohnabrech-
nungszeitraum länger als 14 Tage, so ist eine an-
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gemessene Abschlagszahlung zu leisten. Verzö-
gert sich die Auszahlung durch Verschulden des
Arbeitgebers oder seines Beauftragten über eine
halbe Stunde, so ist jede angefangene halbe
Stunde voll zu bezahlen.

2. Bei der Lohnauszahlung ist jedem Arbeitneh-
mer eine Lohnabrechnung auszuhändigen, die
den Bruttolohn sowie sämtliche Steuern, Sozial-
versicherungsbeiträge und sonstige Abzüge auf-
weist. Bei zuschlagspflichtiger Arbeit ist die Zahl
der zuschlagspflichtigen Stunden und die Höhe
der Zuschläge ersichtlich zu machen.

3. Arbeitnehmer im Zeitlohn, die vorübergehend
mit Arbeiten einer niedriger entlohnten Tätigkeit
beschäftigt werden, sind bis zur Höchstdauer
von 4 Wochen mit ihrem bisherigen Stundenlohn
zu entlohnen, wenn nicht bereits vorher im Einver-
nehmen mit dem Betriebsrat ihre dauernde Ein-
stufung in eine andere Lohnkategorie erfolgt.

4. Arbeitnehmer, die vorübergehend bis zum
Höchstausmaß von 5 Stunden je Woche mit Ar-
beiten einer höher entlohnten Tätigkeit beschäftigt
werden, erhalten für diese Zeit ihren bisherigen
Stundenlohn weiter. Übersteigt die vorübergehen-
de Beschäftigung in der höher entlohnten Tätig-
keitsgruppe 5 Stunden pro Woche, so erhalten
sie von der ersten Stunde an den Stundenlohn
der höheren Kategorie.

5. Arbeitnehmer, die eine Vorlehre im Sinne des
§ 8b BAG absolvieren, erhalten im ersten, zweiten

Lohnab-
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und dritten Vorlehrjahr die entsprechende Entloh-
nung wie Lehrlinge im ersten, zweiten bzw. im drit-
ten Lehrjahr (gemäß dem Lohnschema). Zeiten
einer vorangegangenen Vorlehre sind für die Hö-
he der Entlohnung anzurechnen.

§ 9a Internatskosten

1. Für das holzverarbeitende Gewerbe (mit Aus-
nahme des Bildhauer-, Binder-, Bürsten- und Pin-
selmacher-, Drechsler-, Korb- und Möbelflechter-
sowie Spielzeugherstellergewerbes) gilt bundes-
einheitlich:
Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des
Lehrlings in einem für die Schüler der Berufsschu-
le bestimmten Schülerheim zur Erfüllung der Be-
rufsschulpflicht entstehen, hat der Lehrberechtig-
te dem Lehrling zu bevorschussen, an das Inter-
nat zu überweisen und so zu ersetzen, dass
dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer
des Internats entspricht, mindestens ein Viertel
seiner Lehrlingsentschädigung verbleibt.

2. Für das kunststoffverarbeitende Gewerbe Ös-
terreichs gilt bundeseinheitlich:
Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des
Lehrlings in einem für die Schüler der Berufsschu-
le bestimmten Schülerheim zur Erfüllung der Be-
rufsschulpflicht entstehen, hat der Lehrberechtig-
te dem Lehrling zu bevorschussen, an das Inter-
nat zu überweisen und so zu ersetzen, dass
dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer
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des Internats entspricht, mindestens ein Drittel
seiner Lehrlingsentschädigung verbleibt.

§ 10 Werkzeugentschädigung

1. Sämtliches Werkzeug ist vollständig und in
brauchbarem Zustand in verschließbaren Werk-
zeugkästen vom Arbeitgeber beizustellen. Für
schuldhafte Verluste ist der Arbeitnehmer im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen haftbar.

2. Soweit in Ausnahmefällen Arbeitnehmer auf
Verlangen des Arbeitgebers ihr Werkzeug selbst
beistellen, ist durch Vereinbarung eine angemes-
sene Entschädigung festzusetzen, sofern nicht für
den Bereich der einzelnen Bundesländer feste
Sätze in der Lohnordnung enthalten sind.

§ 11 Stör-(Außerhaus-)Zulagen

1.

a) Für das holz- und kunststoffverarbeitende Ge-
werbe mit Ausnahme des Bildhauer-, Binder-,
Bürsten- und Pinselmacher-, Drechsler- und
Spielzeugherstellergewerbes in Niederösterreich
und der Mitgliedsbetriebe der Fachvertretung der
Kunststoffverarbeiter Kärnten:
Bei Arbeiten außerhalb des ständigen Arbeitsplat-
zes bis zu 10 km kürzester Wegstrecke vom stän-
digen Arbeitsplatz – in den Städten Wien, Graz
und Linz innerhalb der Stadtgrenze – erhält der
Arbeitnehmer eine Stör-(Außerhaus-)Zulage von
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10 Prozent; Lehrlinge erhalten eine Störzulage
von € 0,50 pro Stunde.
b) für das Bildhauer-, Binder-, Bürsten- und Pin-
selmacher-, Drechsler- und Spielzeughersteller-
gewerbe in Niederösterreich und die Mitgliedsbe-
triebe der Fachvertretung der Kunststoffverarbei-
ter Kärnten:
Bei Arbeiten außerhalb des ständigen Arbeitsplat-
zes bis zu 10 km kürzester Wegstrecke vom stän-
digen Arbeitsplatz – in den Städten Wien, Graz
und Linz innerhalb der Stadtgrenze – erhält der
Arbeitnehmer eine Stör-(Außerhaus-)Zulage von
10 Prozent.

2. Ausgenommen hiervon sind Arbeiten in zum
Betrieb gehörigen Arbeitsstätten (Holzplatz, Ma-
schinenhaus u.ä.) innerhalb einer Entfernung
von 3 km vom ständigen Arbeitsplatz des Arbeit-
nehmers, sofern er zur Einnahme des Mittages-
sens dahin zurückkehren kann.

3. Für Arbeiten außerhalb der 10-km-Zone (in
Wien, Graz und Linz außerhalb der Stadtgrenze)
erhält der Arbeitnehmer, wenn diese Arbeiten
auch nur einen Tag dauern, einen Zuschlag von
33 Prozent auf seinen Stundenlohn nebst Beistel-
lung einer Schlafstelle; Lehrlinge erhalten eine
Störzulage von € 1,00 pro Stunde nebst Beistel-
lung einer Schlafstelle.

4. Das gleiche gilt auch innerhalb der 10-km-Zo-
ne, wenn der Arbeitnehmer gezwungen ist, außer-
halb seines Wohnortes zu übernachten.
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5.Geschäftsdiener, Boten, Kraftfahrer und Beifah-
rer erhalten keine Stör-(Außerhaus-)Zulage; Kraft-
fahrer und Beifahrer erhalten jedoch eine Stör-
(Außerhaus-)Zulage in jenen Fällen, in denen sie
Montagearbeiten durchführen.

§ 12 Wegzeiten

1. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Bezahlung
der Wegzeit vom ständigen Arbeitsplatz zur Ar-
beitsstelle vor und nach Schluss der Arbeitszeit
nach dem einfachen Stundenlohn, wenn die Ar-
beitsstelle vom ständigen Arbeitsplatz mehr als
2,5 km Wegstrecke entfernt ist.

2. Die Wegzeit kann durch Bezahlung der Fahrt-
spesen oder durch Beistellung einer Fahrgelegen-
heit entsprechend herabgemindert werden.

§ 13 Urlaub

1. Für den Urlaub der Arbeitnehmer gelten die Be-
stimmungen des Urlaubsgesetzes 1977 (BGBl.
Nr. 390/1976) in der geltenden Fassung.

2. Kriegsversehrte Arbeitnehmer mit einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit ab 50 Prozent erhalten
zu dem im Urlaubsgesetz festgelegten Urlaubs-
ausmaß zusätzlich 3 bezahlte Urlaubstage.

3. Für das Parkettbodenlegergewerbe gelten die
jeweiligen Bestimmungen des Bauarbeiter-Ur-
laubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG). Für
die Mitgliedsbetriebe der Landesinnung der Tisch-
ler Wien gilt zum Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfer-
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tigungsgesetz das Zusatzübereinkommen vom
29. September 1969 in der jeweils geltenden Fas-
sung (siehe Anhang II).

§ 14 Urlaubszuschuss

1. Die Bestimmung gilt für die dem Urlaubsgesetz
1977 (BGBl. Nr. 390/1976) in der geltenden Fas-
sung unterliegenden Arbeitnehmer.

2. Alle Arbeitnehmer (Lehrlinge) erhalten einmal in
jedem Kalenderjahr zu ihrem gemäß Urlaubsge-
setz gebührenden Urlaubsentgelt einen Urlaubs-
zuschuss.

3. Dieser Urlaubszuschuss beträgt:

Für das Tischlergewerbe,
für Karosseriebauer einschließlich Karosserie-
spengler und Karosserielackierer und Wag-
nergewerbe,
für das Musikinstrumentenerzeugergewerbe
bundeseinheitlich
bei einer Betriebszugehörigkeit bis zu 1 Jahr
3,5 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen);
nach einer Betriebszugehörigkeit von 1 Jahr 4Wo-
chenlöhne (Lehrlingsentschädigungen).
Ab 1.5.2010 erhöhen sich die 4 Wochenlöhne auf
4,1 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen),
ab 1.5.2011 auf 4,2 Wochenlöhne (Lehrlingsent-
schädigungen) und ab 1.5.2012 auf 4,33Wochen-
löhne (Lehrlingsentschädigungen).

Für das Bildhauer-, Binder-, Bürsten- und Pin-
selmacher-, Drechsler-, Korb- und Möbelflech-
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ter- sowie Spielzeugherstellergewerbe bundes-
einheitlich
bei einer Betriebszugehörigkeit bis zu 1 Jahr
3,5 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen);
nach einer Betriebszugehörigkeit von 1 Jahr 4Wo-
chenlöhne (Lehrlingsentschädigungen).
Ab 1.5.2010 erhöhen sich die 4 Wochenlöhne auf
4,1 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen),
ab 1.5.2012 auf 4,2 Wochenlöhne (Lehrlingsent-
schädigungen) und ab 1.5.2014 auf 4,33Wochen-
löhne (Lehrlingsentschädigungen).

Für das kunststoffverarbeitende Gewerbe bun-
deseinheitlich 4,33 Wochenlöhne (Lehrlingsent-
schädigungen).

4. Der Urlaubszuschuss ist bei Antritt des Urlaubs
fällig. Wird der Urlaub in Teilen gewährt, gebührt
nur der entsprechende Teil des Urlaubszuschus-
ses.

5. Wird in einem Kalenderjahr ein Urlaub nicht
konsumiert, so ist der Urlaubszuschuss am Ende
des Kalenderjahres fällig.

6. Die Berechnung des Urlaubszuschusses (Wo-
chenlohn) erfolgt nach den gleichen Grundsätzen
wie die Berechnung des Urlaubsentgeltes.

7. Zwischen der Firmenleitung und dem Betriebs-
rat (falls kein solcher besteht, mit dem Arbeitneh-
mer) kann vereinbart werden, dass die Auszah-
lung des Urlaubszuschusses zu einem anderen
Zeitpunkt erfolgt, wenn aus innerbetrieblichen
Gründen bei Urlaubsantritt die Auszahlung nicht
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möglich ist. In diesem Falle ist der Urlaubszu-
schuss spätestens am Ende des Kalenderjahres
auszuzahlen.
Endet das Dienstverhältnis früher, ist der Urlaubs-
zuschuss mit der Lösung des Dienstverhältnisses
fällig.

8. Arbeitnehmer (Lehrlinge), die während des Ka-
lenderjahres eintreten, erhalten den aliquoten Teil
des Urlaubszuschusses entsprechend der auf
dieses Kalenderjahr entfallenden Dienstzeit. Die-
ser aliquote Teil ist entweder bei Antritt eines Ur-
laubes oder, wenn kein Urlaub konsumiert wird,
am Ende des Kalenderjahres fällig.

9. Arbeitnehmer (Lehrlinge), deren Dienstverhält-
nis während des Kalenderjahres vor Erhalt des
Urlaubszuschusses (durch Kündigung durch den
Arbeitgeber, durch Selbstkündigung durch den
Arbeitnehmer unter Einhaltung der Kündigungs-
frist oder durch einvernehmliche Lösung) endet,
haben Anspruch auf den aliquoten Teil des Ur-
laubszuschusses entsprechend ihrer im Kalen-
derjahr zurückgelegten Dienstzeit. Dieser An-
spruch entfällt, wenn der Arbeitnehmer gemäß
§ 82 GewO (ausgenommen lit. h) entlassen wird
oder wenn er ohne wichtigen Grund gemäß
§ 82a GewO vorzeitig austritt.

10. Arbeitnehmer (Lehrlinge), die den Urlaubszu-
schuss für das laufende Kalenderjahr bereits er-
halten haben, aber noch vor Ablauf des Kalender-
jahres ausscheiden, haben den erhaltenen Ur-
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laubszuschuss anteilmäßig – entsprechend dem
Rest des Kalenderjahres – zurückzubezahlen.

11. Bestehen in den Betrieben bereits Urlaubszu-
schüsse oder werden sonstige einmalige Bezüge
gewährt, so können sie von der Firmenleitung auf
den kollektivvertraglichen Urlaubszuschuss ange-
rechnet werden.

12. Von der Anrechnung sind ausgenommen: Die
Weihnachtsremuneration, unmittelbar leistungs-
abhängige Zahlungen (Prämien) und die Ablösen
für Sachbezüge.

13. Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Prä-
senzdienstes oder eines Karenzurlaubes oder ei-
ner Schutzfrist nach dem Mutterschutzgesetz, so
verringert sich das Ausmaß der für dieses Kalen-
derjahr geltenden Sonderzahlung (Urlaubszu-
schuss) um den aliquoten Teil, der dem auf das
Kalenderjahr entfallenden Teil des Präsenzdiens-
tes, des Karenzurlaubes bzw. der Schutzfrist nach
dem Mutterschutzgesetz entspricht (je Woche
1/52).

14. Arbeitnehmern, die bei der selben Firma ihr
Dienstverhältnis wieder beginnen und nicht mehr
als 100 Tage unterbrochen haben, sind die vorher
bei der selben Firma erworbenen Beschäftigungs-
zeiten auf die für das Ausmaß der Sonderzahlung
maßgebenden Dienstzeiten anzurechnen, sofern
das Dienstverhältnis nicht gemäß § 82 GewO
(ausgenommen lit. h) oder durch vorzeitigen Aus-
tritt ohne wichtigen Grund gelöst wurde.
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§ 15 Weihnachtsremuneration

1. Am ersten Freitag im Dezember ist allen in den
Betrieben Beschäftigten eineWeihnachtsremune-
ration für das Kalenderjahr auszubezahlen.

2. Diese beträgt:

a. Für den Bereich der Bundesinnung der
Tischler für das ganze Bundesgebiet;
für den Bereich der Mitgliedsbetriebe der
Landesinnung der Karosseriebauer ein-
schließlich Karosseriespengler und Karos-
serielackierer sowie der Wagner in Vorarl-
berg und der Fachvertretung der Musikin-
strumentenerzeuger in Vorarlberg:
Für Arbeitnehmer, die mindestens 1 Jahr im Be-
trieb beschäftigt sind, 3,5 Wochenlöhne (Lehr-
lingsentschädigungen);
Für Arbeitnehmer nach einer Betriebszugehö-
rigkeit von vollen 5 Jahren 4 Wochenlöhne
(Lehrlingsentschädigungen).
Ab 1.5.2010 erhöhen sich die 4 Wochenlöhne
auf 4,1 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigun-
gen), ab 1.5.2011 auf 4,2 Wochenlöhne (Lehr-
lingsentschädigungen) und ab 1.5.2012 auf
4,33Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen).

b. Für den Bereich der Bundesinnung der Ka-
rosseriebauer einschließlich Karosserie-
spengler und Karosserielackierer sowie
der Wagner für das ganze Bundesgebiet
(ausgenommen Vorarlberg)
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für den Bereich der Bundesinnung der Mu-
sikinstrumentenerzeuger für das ganze
Bundesgebiet (ausgenommen Vorarlberg):
Für Arbeitnehmer, die mindestens 1 Jahr im Be-
trieb beschäftigt sind, 2 Wochenlöhne (Lehr-
lingsentschädigungen);
Für Arbeitnehmer mit einer Betriebszugehörig-
keit von vollen 3 Jahren bis zu einer Betriebszu-
gehörigkeit von vollen 10 Jahren 3 Wochenlöh-
ne (Lehrlingsentschädigungen);
Für Arbeitnehmer nach einer Betriebszugehö-
rigkeit von vollen 10 Jahren 4 Wochenlöhne
(Lehrlingsentschädigungen).
Ab 1.5.2010 erhöhen sich die 4 Wochenlöhne
auf 4,1 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigun-
gen), ab 1.5.2011 auf 4,2 Wochenlöhne (Lehr-
lingsentschädigungen) und ab 1.5.2012 auf
4,33Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen).

c. Für den Bereich der Bundesinnung der Bild-
hauer, Binder, Bürsten- und Pinselmacher,
Drechsler, Korb- und Möbelflechter sowie
Spielzeughersteller für das ganze Bundesge-
biet:
Für Arbeitnehmer, die mindestens 1 Jahr im Be-
trieb beschäftigt sind, 3,5 Wochenlöhne (Lehr-
lingsentschädigungen);
Für Arbeitnehmer nach einer Betriebszugehö-
rigkeit von vollen 5 Jahren 4 Wochenlöhne
(Lehrlingsentschädigungen).
Ab 1.5.2010 erhöhen sich die 4 Wochenlöhne
auf 4,1 Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigun-
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gen), ab 1.5.2012 auf 4,2 Wochenlöhne (Lehr-
lingsentschädigungen) und ab 1.5.2014 auf
4,33Wochenlöhne (Lehrlingsentschädigungen).

d. Für den Bereich der Bundesinnung der
Kunststoffverarbeiter
für das ganze Bundesgebiet: 4,33 Wochenlöh-
ne (Lehrlingsentschädigungen).

3. Die Berechnung der Weihnachtsremuneration
erfolgt nach den gleichen Grundsätzen wie die
Berechnung des Urlaubsentgeltes. Bei Akkordar-
beitern wird die Weihnachtsremuneration aus
dem Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wo-
chen errechnet.

4. Arbeitnehmer, die während des Jahres in den
Betrieb eintreten oder aus dem Betrieb ausschei-
den, erhalten den aliquoten Teil.

5. Ein Anspruch auf diesen aliquoten Teil besteht
jedoch nicht, wenn die Beschäftigung weniger als
4 Wochen gedauert hat. Desgleichen entfällt der
Anspruch auf den aliquoten Teil der Weihnachts-
remuneration, wenn der Arbeitnehmer gemäß
§ 82 GewO (ausgenommen lit. h) nachgewiese-
nermaßen aus seinem Verschulden entlassen
wird oder wenn er ohne wichtigen Grund gemäß
§ 82a GewO vorzeitig austritt.

6. Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat – dort wo
keiner besteht mit dem einzelnen Arbeitnehmer –
kann auch eine andere Auszahlungsmodalität
vereinbart werden. Die Weihnachtsremuneration
ist aber bis spätestens 31. März des folgenden
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Jahres, bei einer früheren Lösung des Dienstver-
hältnisses spätestens mit Ende desselben fällig.

7. Bestehen in den Betrieben bereits höhere
Weihnachtsremunerationen, so können sie von
der Firmenleitung auf die kollektivvertragliche
Weihnachtsremuneration angerechnet werden.

8. Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Prä-
senzdienstes oder eines Karenzurlaubes oder ei-
ner Schutzfrist, so verringert sich das Ausmaß der
für dieses Kalenderjahr geltenden Weihnachtsre-
muneration um den aliquoten Teil, der dem auf
das Kalenderjahr entfallenden Teil des Präsenz-
dienstes, des Karenzurlaubes bzw. der Schutzfrist
nach dem Mutterschutzgesetz entspricht (je Wo-
che 1/52).

9. Arbeitnehmern, die bei der selben Firma ihr
Dienstverhältnis wieder beginnen und nicht mehr
als 100 Tage unterbrochen haben, sind die vorher
bei der selben Firma erworbenen Beschäftigungs-
zeiten auf die für das Ausmaß der Sonderzahlung
maßgebenden Dienstzeiten anzurechnen, sofer-
ne das Dienstverhältnis nicht gemäß § 82 GewO
(ausgenommen lit. h) oder durch vorzeitigen Aus-
tritt ohne wichtigen Grund gelöst wurde.

§ 16 Kündigungsfristen

1. Bei Einstellung des Arbeitnehmers kann eine
Probezeit – jedoch für höchstens 4 Wochen –

schriftlich vereinbart werden. Während der Probe-
zeit kann das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung
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einer Kündigungsfrist auch vor Fertigstellung ei-
ner bereits angefangenen Akkordarbeit zum Ar-
beitsschluss gelöst werden.

2. Bei Lehrlingen kann das Lehrverhältnis gemäß
§ 15 Abs. 2 Berufsausbildungsgesetz innerhalb
der ersten drei Monate ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist gelöst werden.

3.

a) Für das holz- und kunststoffverarbeitende Ge-
werbe mit Ausnahme des Bildhauer-, Binder-,
Bürsten- und Pinselmacher-, Drechsler-, Korb-
und Möbelflechter sowie Spielzeugherstellerge-
werbes:
Wird eine Probezeit nicht vereinbart oder wird das
Arbeitsverhältnis über die vereinbarte Probezeit
hinaus fortgesetzt, so kann es nur unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von einer Woche je-
weils zum Ende einer Arbeitswoche aufgelöst
werden. Nach einjähriger Beschäftigung erhöht
sich die Kündigungsfrist auf zwei Wochen, nach
fünfjähriger Beschäftigung auf drei Wochen, nach
neunjähriger Beschäftigung auf sechs Wochen
und nach zweiundzwanzigjähriger Beschäftigung
auf neun Wochen.
b) Für das Bildhauer-, Binder-, Bürsten- und Pin-
selmacher-, Drechsler-, Korb- und Möbelflechter-
sowie Spielzeugherstellergewerbe:
Wird eine Probezeit nicht vereinbart oder wird das
Arbeitsverhältnis über die vereinbarte Probezeit
hinaus fortgesetzt, so kann es nur unter Einhal-
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tung einer Kündigungsfrist von einer Woche je-
weils zum Ende der Arbeitswoche aufgelöst wer-
den. Nach einjähriger Beschäftigung erhöht sich
die Kündigungsfrist auf zwei Wochen, nach fünf-
jähriger Beschäftigung auf drei Wochen, nach
neunjähriger Beschäftigung auf fünf Wochen und
nach zweiundzwanzigjähriger Beschäftigung auf
neun Wochen.

4. Wird ein Arbeitsverhältnis auf bestimmte Zeit
abgeschlossen, so bedarf es keiner Kündigung.
Dem Arbeitnehmer bleibt jedoch in der letzten Ar-
beitswoche der Anspruch auf die notwendige Frei-
zeit im Sinne der Ziffer 5 gewahrt.

5. Bei Lösung des Arbeitsverhältnisses durch
Kündigung ist dem Arbeitnehmer die notwendige
Freizeit zum Aufsuchen eines neuen Arbeitsplat-
zes bis zur Höchstdauer von einem Tag je Woche
unter Fortzahlung des Entgeltes zu gewähren.

6. Bei Kündigung oder Entlassung des Arbeitneh-
mers durch den Arbeitgeber ist der Betriebsrat ge-
mäß §§ 105 bzw. 106 des Arbeitsverfassungsge-
setzes zu verständigen.

7. Der Kündigungsschutz des § 15 Mutterschutz-
gesetz wird auf die Dauer des bundesgesetzlich
geregelten Anspruches auf Kinderbetreuungsgeld
erstreckt (idF BGBl I Nr. 103/2001), längstens je-
doch bis zum 30. Monat.
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§ 17 Abfertigung

I. Bestimmungen für Betriebe und Arbeitneh-
mer (Parkettleger), die dem Bauarbeiter-Ur-
laubs- und Abfertigungsgesetz – BUAG – un-
terliegen:
Für die Betriebe und Betriebsabteilungen, deren
Inhaber Mitglieder der Bundesinnung der Tischler
sind und dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-
gungsgesetz (BUAG) unterliegen (Parkettleger-
betriebe), gilt der Zusatzkollektivvertrag vom
6. Mai 1988, abgeschlossen zwischen der Bun-
desinnung der Tischler einerseits und dem Öster-
reichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter, andererseits (siehe
Anhang III).

II. Bestimmungen für Betriebe und Arbeitneh-
mer, die dem Arbeiterabfertigungsgesetz un-
terliegen:
Bezüglich der Abfertigungsbestimmungen wird
ausdrücklich auf den Artikel VII Abs. 5 des ab
1. Juli 1979 geltenden Arbeiter-Abfertigungsge-
setzes vom 23. Februar 1979 (BGBl. Nr. 107/
1979) hingewiesen, der lautet:
„Kollektivverträge, Arbeits-(Dienst-)ordnungen
oder Arbeitsverträge, die den Anspruch auf Abfer-
tigung für die Arbeitnehmer günstiger regeln, blei-
ben insoweit unberührt.“
Beide Varianten (gesetzliche und kollektivvertrag-
liche) sind durchzurechnen.

Abferti-
gung
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1. Arbeitnehmer erhalten nach einer mindestens
10-jährigen (bei vorzeitiger Alterspension nach ei-
ner mindestens 15-jährigen) ununterbrochenen
Betriebszugehörigkeit eine Entschädigung (Abfer-
tigung), wenn sie

a) vom Arbeitgeber gekündigt werden, nicht je-
doch, wenn der Arbeitgeber innerhalb von
90 Tagen eine Wiedereinstellung zu den ur-
sprünglichen Lohnbedingungen schriftlich zusi-
chert,

b) unverschuldet entlassen werden,
c) mit einem wichtigen Grund (§ 82a GewO) aus-

treten; ein Anspruch auf Abfertigung bei vorzei-
tiger Alterspension wegen langer Versiche-
rungsdauer (§ 253b ASVG) entsteht, sofern ei-
ne mindestens 15-jährige ununterbrochene Be-
triebszugehörigkeit vorliegt,

d) aus dem Betrieb wegen Invalidität ausscheiden
oder

e) wegen Inanspruchnahme der Alterspension
(Männer bei Erreichung des 65., Frauen bei Er-
reichung des 60. Lebensjahres) ihr Arbeitsver-
hältnis lösen.

2. Diese Entschädigung beträgt nach einer unun-
terbrochenen Betriebszugehörigkeit
von 10 Jahren ................... 1 Wochenlohn,
von 15 Jahren ................... 3 Wochenlöhne,
von 20 Jahren ................... 5 Wochenlöhne,
von 25 Jahren ................... 6 Wochenlöhne,
nach 30 Jahren ................... 10 Wochenlöhne.
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3. Die Berechnung dieser Entschädigung erfolgt
nach den gleichen Grundsätzen wie die Berech-
nung des Urlaubsentgeltes.

4. Für die Bemessung der Dauer der ununterbro-
chenen Betriebszugehörigkeit im Sinne der Ziffern
1 und 2 sind Dienstzeiten, die keine längere Un-
terbrechung als jeweils 120 Tage (90 Tage für
den Bereich der Bildhauer, Binder, Bürsten- und
Pinselmacher, Drechsler und Spielzeughersteller
in Niederösterreich und für den Bereich Kunst-
stoffverarbeiter in Kärnten) aufweisen, zusam-
menzurechnen. Nicht anzurechnen sind Zeiten
von Arbeitsverhältnissen, die durch Entlassung
im Sinne des § 82 GewO (ausgenommen lit. h)
oder durch vorzeitigen Austritt ohne wichtigen
Grund gelöst wurden, sowie Zeiten, für die bereits
eine Abfertigung bezahlt wurde.

5. Bestehen in den Betrieben bereits Abfertigun-
gen oder werden, unter welchen Titel immer, an-
lässlich der Auflösung des Arbeitsverhältnisses
sonstige einmalige Bezüge (mit Ausnahme der ali-
quoten Teile des Urlaubszuschusses und der
Weihnachtsremuneration) gewährt, so können
sie auf die kollektivvertragliche Abfertigung ange-
rechnet werden.

6. Die Auszahlung der Entschädigung erfolgt bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der
sonst üblichen Lohnabrechnung.

7. Endet das Arbeitsverhältnis nach einer mindes-
tens 10-jährigen ununterbrochenen Betriebszuge-
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hörigkeit durch den Tod des Arbeitnehmers, ge-
bührt den gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung
der verstorbene Arbeitnehmer zur Zeit des Able-
bens gesetzlich verpflichtet war, die Hälfte der Ab-
fertigung.

III. Wechsel ins System „Abfertigung Neu“
Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen
Übertritt aus dem Abfertigungsrecht des Ange-
stelltengesetzes/Arbeiter-Abfertigungsgesetzes
in jenes des BMVG (Betriebliches Mitarbeitervor-
sorgegesetz), ist der Arbeitnehmer berechtigt, bin-
nen einem Monat ab Unterzeichnung der Über-
trittsvereinbarung ohne Angabe von Gründen
von dieser zurückzutreten. Dies gilt nicht, sofern
die Übertrittsvereinbarung inhaltlich durch eine
Betriebsvereinbarung gemäß § 97 Abs. 1 Z 26
ArbVG (Festlegung von Rahmenbedingungen
für den Übertritt in das Abfertigungsrecht des
BMVG) bestimmt ist.

§ 18 Entgelt bei Arbeitsverhinderung

A. Wegen Krankheit bzw. Arbeitsunfall

1. Nach einer Arbeitsleistung von vier Wochen im
Betrieb erhält der Arbeitnehmer, wenn er durch
Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert wird,
ohne dies vorsätzlich oder grobfahrlässig ver-
schuldet zu haben, vom vierten Tag der Krankheit
an einen Zuschuss zum Krankengeld in der Höhe
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Netto-

Kran-
ken-
geldzu-
schuss
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lohn und der Summe des Krankengeldes bis zur
Höchstdauer von 8 Wochen.

2. Ausgefallene Arbeitsstunden, die auf Grund
des Kollektivvertrages entgeltspflichtig sind oder
wären, sind bei der Karenzfrist mitzurechnen. Ver-
ringert sich die in einer Arbeitswoche zu leistende
Arbeitszeit auf Grund einer betrieblichen Verein-
barung bzw. einer kollektivvertraglichen oder ge-
setzlichen Regelung, so sind die gegenüber der
40-Stunden-Woche ausfallenden Stunden auf
die Karenzfrist anzurechnen.

3. Dieser Zuschuss zum Krankengeld wird in der
vorgesehenen Höhe höchstens zweimal jährlich
innerhalb eines Jahres, gerechnet vom Beginn
der ersten Krankheit an, gewährt, wobei das
Höchstausmaß für einen Krankenstand 8Wochen
beträgt. Krankengeldzuschüsse auf Grund von
Arbeitsunfällen bleiben hierbei unberücksichtigt.

4. Beruht die Arbeitsverhinderung auf einem Ar-
beitsunfall, so erhält der Arbeitnehmer ohne Rück-
sicht auf eine frühere Arbeitsunfähigkeit sowie auf
die Dauer der Betriebszugehörigkeit den gleichen
Zuschuss zum Krankengeld vom ersten Tag der
Arbeitsunfähigkeit an.

5. Wenn der Arbeitnehmer wegen der Krankheit
entlassen oder während der Krankheit gekündigt
wird, so behält er ungeachtet der dadurch herbei-
geführten Beendigung des Arbeitsverhältnisses
den Anspruch auf Zuschuss zum Krankengeld
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bis zur Höchstdauer der oben vorgesehenen Fris-
ten.

6. Hat der Arbeitnehmer infolge Karenzzeit, Kran-
kenhausbehandlung, Aussteuerung oder aus
sonstigen Gründen keinen Anspruch auf Kranken-
geld, so ist bei der Berechnung des Unterschieds-
betrages jenes Krankengeld zugrunde zu legen,
das gebühren würde, wenn die Hinderungsgründe
nicht vorlägen.

7. Als Nettolohn im Sinne der vorstehenden Be-
stimmungen gilt der durchschnittliche Nettotages-
verdienst der letzten vier mit der Krankenkasse
abgerechneten Lohnwochen. Allfällige vom Kran-
kengeldzuschuss zu berechnende gesetzliche
Abzüge gehen zu Lasten des Arbeitnehmers.

8. Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber von der
Erkrankung unverzüglich zu verständigen. Ein An-
spruch auf Bezahlung des Krankengeldzuschus-
ses besteht nur dann, wenn über die Arbeitsunfä-
higkeit eine Bestätigung des zuständigen Kran-
kenkassenarztes beigebracht wird.

9. Die Auszahlung des Zuschusses zum Kranken-
geld hat an den im Betrieb üblichen Lohnzah-
lungstagen gegen Vorweisung der Krankenkas-
senbestätigung zu erfolgen.
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B. Aus anderen, die Person des Arbeitneh-
mers betreffenden Gründen

I.
Für das holzverarbeitende Gewerbe bundes-
einheitlich (mit Ausnahme des Bildhauer-, Bin-
der-, Bürsten- und Pinselmacher-, Drechsler-
und Spielzeugherstellergewerbes in Niederöster-
reich) und für das kunststoffverarbeitende Ge-
werbe (mit Ausnahme von Kärnten):

1. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf drei freie
Tage unter Fortzahlung des Lohnes bei Todesfäl-
len der Eltern (Stief- oder Pflegeeltern), des Ehe-
gatten (Lebensgefährten) und der Kinder (Stief-
oder Pflegekinder).

2.Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 2 freie Tage
unter Fortzahlung des Lohnes bei eigener Ehe-
schließung.

3.Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen freien
Tag unter Fortzahlung des Lohnes:

a) zur Teilnahme an der Beerdigung der Ge-
schwister und Schwiegereltern,

b) zur Teilnahme an der Beerdigung sonstiger Fa-
milienmitglieder (ausgenommen die in Ziffer 1
genannten), die mit ihm im gemeinsamen
Haushalt lebten,

c) bei Entbindung der Ehefrau bzw. Lebensge-
fährtin,

d) bei plötzlicher schwerer Erkrankung der in der
Hausgemeinschaft lebenden Familienmitglie-
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der, insoweit der Arzt bestätigt, dass die Anwe-
senheit zur vorläufigen Pflege erforderlich ist,

e) bei Wohnungswechsel mit eigenem Haushalt,
f) bei Hochzeit der Kinder.

4. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Weiterzah-
lung seines Lohnes für die tatsächlich zur Erledi-
gung seiner Angelegenheiten benötigte Zeit, im
Einzelfall jedoch höchstens bis zur Dauer der re-
gelmäßigen täglichen Arbeitszeit am Tage der
Verhinderung:

a) Bei Besuch des Arztes (ambulatorischer Be-
handlung sowie bei Inanspruchnahme der Ge-
sundenuntersuchung gemäß § 132 lit. b
ASVG), sofern die Behandlung nachweislich
nur während der Arbeitszeit erfolgen kann, bis
zu einer Gesamtdauer von 40 Stunden inner-
halb eines Jahres, gerechnet vom ersten Tag
der Inanspruchnahme.

b) Für den Bereich des Bildhauer-, Binder-,
Bürsten- und Pinselmacher-, Drechsler-
und Spielzeugherstellergewerbes (ausge-
nommen Niederösterreich) sowie für das Korb-
und Möbelflechtergewerbe bundeseinheit-
lich: Bei Besuch des Arztes (ambulatorischer
Behandlung), sofern die Behandlung nach-
weislich nur während der Arbeitszeit erfolgen
kann, bis zu einer Gesamtdauer von 40 Stun-
den innerhalb eines Jahres, gerechnet vom
ersten Tag der Inanspruchnahme.
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c) Bei Vorladungen zu Gerichten oder sonstigen
Behörden, bei Vorladung zur Musterung, mög-
lichst gegen vorherige Beibringung der Ladung,
sofern keine Entschädigung vom Gericht be-
zahlt wird und der Arbeitnehmer nicht als Be-
schuldigter oder als Partei in einem Zivilpro-
zess geladen ist.

d) Bei Teilnahme an Abordnungen zu Begräbnis-
sen, insoweit sie im Einverständnis mit dem Ar-
beitgeber erfolgt.

e) Für die Ablegung der Lehrabschlussprüfung,
wenn diese in die Arbeitszeit fällt, gebührt ein-
malig bezahlte Freizeit für die notwendige Zeit;
maximal ein Arbeitstag.

5. Bei Arbeitsausfall infolge Verkehrsstörungen
hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Fortzahlung
seines Lohnes, wenn die Gesamtdauer des Ar-
beitsausfalles im Einzelfall eine Stunde nicht über-
schreitet.

6.Der Arbeitnehmer hat rechtzeitig beim Arbeitge-
ber oder dessen Stellvertreter um Arbeitsbefrei-
ung nachzukommen. Ist dies nicht möglich, so
ist spätestens am nächsten Arbeitstag der Grund
der Verhinderung glaubhaft zu machen.

II.
Für den Bereich des Bildhauer-, Binder-, Bürs-
ten- und Pinselmacher-, Drechsler- und Spiel-
zeugherstellergewerbes in Niederösterreich
und für das kunststoffverarbeitende Gewerbe
in Kärnten:

Ver-
kehrs-
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1. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf drei freie
Tage unter Fortzahlung des Lohnes bei Todesfäl-
len der Eltern (Stief- oder Pflegeeltern), des Ehe-
gatten (Lebensgefährten) und der Kinder (Stief-
oder Pflegekinder).

2.Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen freien
Tag unter Fortzahlung des Lohnes:

a) zur Teilnahme an der Beerdigung der Ge-
schwister und Schwiegereltern,

b) zur Teilnahme an der Beerdigung sonstiger Fa-
milienmitglieder (ausgenommen die in Ziffer 1
genannten), die mit ihm im gemeinsamen
Haushalt lebten,

c) bei eigener Eheschließung,
d) bei Entbindung der Ehefrau bzw. der Lebens-

gefährtin,
e) bei plötzlicher schwerer Erkrankung der in der

Hausgemeinschaft lebenden Familienmitglie-
der, insoweit der Arzt bestätigt, dass die Anwe-
senheit zur vorläufigen Pflege erforderlich ist,

f) bei Wohnungwechsel mit eigenem Haushalt,
g) bei Hochzeit der Kinder.

3. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Weiterzah-
lung seines Lohnes für die tatsächlich zur Erledi-
gung seiner Angelegenheiten benötigte Zeit, im
Einzelfall jedoch höchstens bis zur Dauer der re-
gelmäßigen täglichen Arbeitszeit am Tage der
Verhinderung:
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a) Bei Besuch des Arztes (ambulatorischer Be-
handlung), sofern die Behandlung nachweislich
nur während der Arbeitszeit erfolgen kann, bis
zu einer Gesamtdauer von 40 Stunden inner-
halb eines Jahres, gerechnet vom ersten Tag
der Inanspruchnahme.

b) Bei Vorladungen zu Gerichten oder sonstigen
Behörden, bei Vorladung zur Musterung, mög-
lichst gegen vorherige Beibringung der Ladung,
sofern keine Entschädigung vom Gericht be-
zahlt wird und der Arbeitnehmer nicht als Be-
schuldigter oder als Partei in einem Zivilpro-
zess geladen ist.

c) Bei Teilnahme an Abordnungen zu Begräbnis-
sen, insoweit sie im Einverständnis mit dem Ar-
beitgeber erfolgt.

d) Für die Ablegung der Lehrabschlussprüfung
gebührt, wenn diese in die Arbeitszeit fällt, ein-
malig bezahlte Freizeit für die notwendige Zeit;
maximal ein Arbeitstag.

4. Bei Arbeitsausfall infolge Verkehrsstörungen
hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Fortzahlung
seines Lohnes, wenn die Gesamtdauer des Ar-
beitsausfalles im Einzelfall eine Stunde nicht über-
schreitet.

5.Der Arbeitnehmer hat rechtzeitig beim Arbeitge-
ber oder dessen Stellvertreter um Arbeitsbefrei-
ung nachzukommen. Ist dies nicht möglich, so
ist spätestens am nächsten Arbeitstag der Grund
der Verhinderung glaubhaft zu machen.
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C. Aus Gründen, die nicht die Person des Ar-
beitnehmers betreffen

1. Ist der Arbeitnehmer zur Leistung der Dienste
bereit, so behält er bei Arbeitsausfällen infolge Be-
triebsstörungen (Maschinenschaden und ähnlich-
em), auch wenn er nicht zu anderen Arbeiten im
Betriebe herangezogen werden kann, den An-
spruch auf den vollen Lohn für den Tag, an dem
die Betriebsstörung eingetreten ist und für die bei-
den darauffolgenden Arbeitstage.

2. Dauert der durch die Betriebsstörung verur-
sachte Arbeitsausfall länger, so gebührt bei Ver-
zicht auf die Betriebsanwesenheit für die restliche
Zeit nur der halbe Lohn. Ordnet der Arbeitgeber
die Anwesenheit im Betriebe an, dann gebührt
der volle Lohn.

3. Der Arbeitnehmer behält den Anspruch auf vol-
len Lohn bei Arbeitsausfällen infolge Mangels an
Roh- oder Betriebsstoffen (Strom, Kohle u.ä.),
wenn der Arbeitsausfall in zwei zusammenhän-
genden Kalenderwochen nicht mehr als einen Ar-
beitstag (Arbeitsschicht) ausmacht.

4. Bei länger dauernden Arbeitsausfällen infolge
Mangels an Roh- oder Betriebsstoffen entfällt eine
Bezahlung durch den Arbeitgeber.

§ 19 Verwirkung von Ansprüchen

1. Der Arbeitnehmer ist zu sofortiger Nachprüfung
des ausgezahlten Lohnbetrages verpflichtet.
Stimmt der Geldbetrag mit dem Lohnnachweis
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nicht überein, so hat der Arbeitnehmer dies unver-
züglich dem Auszahlenden zu melden. Spätere
Reklamationen müssen nicht berücksichtigt wer-
den.

2. Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis mit
Ausnahme des reinen Lohnanspruches im Sinne
des § 5 Ziffer 11 müssen bei sonstigem Verfall in-
nerhalb von 4 Monaten nach Fälligkeit geltend ge-
macht werden. Als Fälligkeitstag gilt der Auszah-
lungstag jener Lohnperiode, in der die den An-
spruch begründenden Arbeiten geleistet wurden.

3. Ansprüche auf den vertraglichen Lohn (§ 5 Zif-
fer 11) müssen bei sonstigem Verfall innerhalb
von 3 Monaten nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses beim Arbeitgeber schriftlich oder münd-
lich geltend gemacht werden.

4. Werden die Ansprüche innerhalb der genann-
ten Fristen rechtzeitig, aber erfolglos geltend ge-
macht, so sind sie innerhalb von 18 Monaten seit
der ersten Geltendmachung gerichtlich anhängig
zu machen, widrigenfalls sie verwirkt sind.

§ 20 Betriebsräte

1. Für die Mitwirkung des Betriebsrates in allen
das Arbeitsverhältnis berührenden Fragen gelten
die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 22/1974, in der jeweils geltenden
Fassung.

2. Arbeitsausfälle, die durch eine Betriebsver-
sammlung im Sinne des § 47 des Arbeitsverfas-
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sungsgesetzes entstehen, werden den Arbeitneh-
mern bis zu einem Höchstausmaß von 2,0 Stun-
den einmal im Kalenderjahr bezahlt.

§ 21 Lohnordnung

Die Lohnordnung bildet einen integrierenden Be-
standteil dieses Kollektivvertrages und ist im An-
hang I zu diesem Vertrag enthalten.

§ 22 Schlichtung von Gesamtstreitig-
keiten

Mit der Beilegung von Gesamtstreitigkeiten, die
sich aus der Auslegung dieses Kollektivvertrages
ergeben, hat sich vor Anrufung des Bundeseini-
gungsamtes ein paritätisch aus Vertretern der Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer zusammengesetzter
Schlichtungsausschuss zu befassen. Die Tätig-
keit dieses Ausschusses erstreckt sich auf das
gesamte Bundesgebiet, seine Zusammensetzung
wird fallweise unter Bedachtnahme auf die Art des
Streitfalles vorgenommen.

§ 23 Schlussbestimmungen

1. Mit Wirksamkeitsbeginn dieses Kollektivvertra-
ges treten sämtliche für den Bereich der vertrag-
schließenden Arbeitgeberorganisationen gelten-
den Kollektivverträge außer Kraft, ausgenommen:

a) Das Zusatzübereinkommen vom 29. Septem-
ber 1969 zum Kollektivvertrag für die holzverar-
beitende Industrie und das holzverarbeitende

Lohn-
ord-
nung
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Gewerbe Österreichs, für die Mitgliedsbetriebe
der Landesinnung Wien der Tischler, betref-
fend Zuschlag zum Bauarbeiter-Urlaubsgesetz
(ab 1. Oktober 1987 Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungsgesetz – BUAG), in der jeweils gel-
tenden Fassung (siehe Anhang II).

b) Das Zusatzübereinkommen zum Kollektivver-
trag für das holzverarbeitende Gewerbe Öster-
reichs, für die Mitgliedsbetriebe der Landesin-
nung Wien der Tischler (Parkettleger), betref-
fend Fußbodenlegearbeiten, vom 16. Juni
1982 in seiner geltenden Fassung.

c) Das Zusatzübereinkommen zum Kollektivver-
trag für das holzverarbeitende Gewerbe Öster-
reichs für die Mitgliedsbetriebe der Landesin-
nung der Tischler Steiermark, betreffend Fuß-
bodenlegearbeiten vom 22. Juli 1982 in der gel-
tenden Fassung.

d) Der Zusatzkollektivvertrag vom 6. Mai 1988 für
alle Betriebe und Betriebsabteilungen, deren
Inhaber Mitglieder der Bundesinnung der
Tischler sind und dem Bauarbeiter-Urlaubs-
und Abfertigungsgesetz unterliegen (Parkettle-
gerbetriebe) Anhang III.

e) Der Kollektivvertrag vom 4. Mai 2001, abge-
schlossen zwischen der Bundesinnung der Ka-
rosseriebauer einschließlich Karosseriespeng-
ler und Karosserielackierer sowie der Wagner
und der Gewerkschaft Bau-Holz betreffend
die Karosserielackierer.
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f) Der Kollektivvertrag vom 25. November 2002
betreffend die Modelltischler.

g) Der Kollektivvertrag vom 18. April 2005 betref-
fend die Lohnordnungen.

2. Bestehende, für die Arbeitnehmer günstigere
Betriebsvereinbarungen bleiben unberührt.

Wien, am 17. April 2009

Bundesinnung der Tischler

LSO Komm.Rat Ing.
Josef Breiter

Bundesinnungs-
meister

Mag. Dietmar
Schönfuß

Geschäftsführer

Bundesinnung der Karosseriebauer
einschließlich Karosseriespengler und
Karosserielackierer sowie der Wagner

Arthur Clark
Bundesinnungs-

meister

Mag. Dietmar
Schönfuß

Geschäftsführer
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Bundesinnung der Bildhauer, Binder, Bürsten-
und Pinselmacher, Drechsler, Korb- und
Möbelflechter sowie Spielzeughersteller

Komm.Rat Edith
Corrieri

Bundesinnungs-
meisterin

Mag. Dietmar
Schönfuß

Geschäftsführer

Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter

Komm.Rat Hans
Prihoda

Bundesinnungs-
meister

Mag. Dietmar
Schönfuß

Geschäftsführer

Bundesinnung der Musikinstrumenten-
erzeuger

Wolfgang Merta
Bundesinnungs-

meister

Mag. Dietmar
Schönfuß

Geschäftsführer
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Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft Bau-Holz

Johann Holper
Bundesvorsitzender

Mag. Herbert Aufner
Bundessekretär
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Anhang I

Lohnordnung

Gemeinsame Bestimmungen für alle
Bundesländer

A. Lohngruppen
Lohnordnung für das holzverarbeitende Ge-
werbe (mit Ausnahme der Tischler und der Bild-
hauer, Binder, Bürsten- und Pinselmacher,
Drechsler, Korb- und Möbelflechter sowie Spiel-
zeughersteller):

Lohngruppen

I. Spezialfacharbeiter nach dem 3. Jahr nach
der Auslehre
sind jene Facharbeiter, deren Kenntnisse und
Fähigkeiten merklich über denen der Fachar-
beiter der Lohngruppe II liegen und die aus
diesem Grunde als besonders qualifizierte Ar-
beiter verwendet werden, mit 3 Jahren Praxis.

II. Facharbeiter nach dem 2. Jahr nach der
Auslehre
sind Facharbeiter mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung, welche 2 Jahre Praxis nach-
weisen können.

III. Facharbeiter nach dem 1. Jahr nach der
Auslehre
Sinngemäß wie II mit 1 Jahr Praxis.
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IV. Facharbeiter im 1. Jahr nach der Auslehre
Sinngemäß wie II, ohne Nachweis einer Pra-
xis.

V. Hilfsarbeiter.
VI. Portiere und Nachtwächter.

Lohnordnung für das Tischlergewerbe

Lohngruppen: Allgemein

I. Spezialfacharbeiter nach dem 3. Jahr nach
der Auslehre
sind jene Facharbeiter, deren Kenntnisse und
Fähigkeiten merklich über denen der Fachar-
beiter der Lohngruppe II liegen und die aus
diesem Grunde als besonders qualifizierte Ar-
beiter verwendet werden, mit 3 Jahren Praxis.

II. Facharbeiter nach dem 2. Jahr nach der
Auslehre
sind Facharbeiter mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung, welche 2 Jahre Praxis nach-
weisen können.

III. Facharbeiter nach dem 1. Jahr nach der
Auslehre
Sinngemäß wie II, mit 1 Jahr Praxis.

IV. Facharbeiter im 1. Jahr nach der Auslehre
Sinngemäß wie II, ohne Nachweis einer Pra-
xis.

V. Hilfsarbeiter.
VI. Portiere und Nachtwächter.
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Lohngruppen: Für Absolventen des Lehrbe-
rufes „Tischlereitechnik“

Ia. Tischlereitechniker
Facharbeiter mit positiv abgelegter Lehrab-
schlussprüfung im Lehrberuf „Tischlereitech-
nik“, mit 2 Jahren einschlägiger Praxis.

IIa. Tischlereitechniker nach dem 1. Jahr
nach der Auslehre
Facharbeiter mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung im Lehrberuf „Tischlereitechnik“,
welche 1 Jahr einschlägige Praxis nachwei-
sen können.

IIIa. Tischlereitechniker im 1. Jahr nach der
Auslehre
Sinngemäß wie IIa, ohne Nachweis einer
Praxis.

Lohnordnung für das kunststoffverarbeitende
Gewerbe

Lohngruppen: Allgemein

I. Spezialfacharbeiter nach dem 3. Jahr nach
der Auslehre
sind jene Facharbeiter, deren Kenntnisse und
Fähigkeiten merklich über denen der Fachar-
beiter der Lohngruppe II liegen und die aus
diesem Grunde als besonders qualifizierte Ar-
beiter verwendet werden, mit 3 Jahren Praxis.

II. Facharbeiter nach dem 2. Jahr nach der
Auslehre
sind Facharbeiter mit abgeschlossener Be-
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rufsausbildung, welche 2 Jahre Praxis nach-
weisen können.

III. Facharbeiter nach dem 1. Jahr nach der
Auslehre
Sinngemäß wie II, mit 1 Jahr Praxis.

IV. Facharbeiter im 1. Jahr nach der Auslehre
Sinngemäß wie II, ohne Nachweis einer Pra-
xis.

V. Hilfsarbeiter

a) deren Beschäftigung eine größere physi-
sche Belastung mit sich bringt,

b) sonstige.

Lohngruppen: Für Absolventen des Lehrbe-
rufes „Kunststofftechnik“

Ia. Kunststofftechniker
Facharbeiter mit positiv abgelegter Lehrab-
schlussprüfung im Lehrberuf „Kunststofftech-
nik“, mit 2 Jahren einschlägiger Praxis.

IIa. Kunststofftechniker nach dem 1. Jahr
nach der Auslehre
Facharbeiter mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung im Lehrberuf „Kunststofftechnik“,
welche 1 Jahr einschlägige Praxis nachwei-
sen können.

IIIa. Kunststofftechniker im 1. Jahr nach der
Auslehre
Sinngemäß wie IIa, ohne Nachweis einer
Praxis.
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Lohnordnung für das Bildhauer-, Binder-,
Bürsten- und Pinselmacher-, Drechsler-, Korb-
und Möbelflechter- sowie Spielzeughersteller-
gewerbe:

Lohngruppen

I. Spezialfacharbeiter nach dem 3. Jahr nach
der Auslehre
sind jene Facharbeiter mit abgelegter Lehrab-
schlussprüfung, deren Kenntnisse und Fähig-
keiten merklich über denen der Facharbeiter
der Lohngruppe II liegen und die aus diesem
Grunde als besonders qualifizierte Arbeiter
verwendet werden, mit 3 Jahren Praxis.

II. Facharbeiter nach dem 2. Jahr nach der
Auslehre
sind Facharbeiter mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung, welche 2 Jahre Praxis nach-
weisen können.

III. Facharbeiter nach dem 1. Jahr nach der
Auslehre
Sinngemäß wie II, mit 1 Jahr Praxis.

IV. Facharbeiter im 1. Jahr nach der Auslehre
Sinngemäß wie II, ohne Nachweis einer Pra-
xis.

V. Hilfsarbeiter.
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Zusätzliche Bestimmungen zu den Lohnord-
nungen für das holz- und kunststoffverarbei-
tende Gewerbe

1. Selbstständige Maschinenarbeiter (das sind
Arbeitnehmer, die nachweisbar ein Jahr an
Holzbearbeitungsmaschinen beschäftigt wa-
ren, die Schneidewerkzeuge schleifen und ein-
setzen, die Maschinen einstellen, instandhal-
ten, kleine Fehler beheben und in angemesse-
ner Zeit nach fachlichen Regeln die an den Ma-
schinen vorkommenden Arbeiten selbständig
ausführen können) werden je nach Qualifika-
tion in die Lohngruppe I bis III eingestuft. Es
wird einvernehmlich festgestellt, dass sich
das Wort „können“ in der Definition des selbst-
ständigen Maschinenarbeiters nicht nur auf
den letzten Halbsatz, sondern auf sämtliche
in der Klammer angeführten Merkmale bezieht.
Für Maschinenarbeiter findet die Zeitfestset-
zung der Lohngruppen II und III keine Anwen-
dung.
Frauen, deren Leistung der der männlichen
Facharbeiter entspricht, erhalten den betreff-
enden Männerlohn.

2. Lehrlinge

a) Kleiderpauschale für Lehrlinge
Soweit in einzelnen Betrieben Lehrlingen
ein Kleiderpauschale gewährt worden ist,
bleibt dieses weiterhin aufrecht.
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b) Lehrlinge, die das Lehrverhältnis nach Voll-
endung des 20. Lebensjahres beginnen,
sowie Lehrlinge, die das Lehrverhältnis
nach der Wehr- oder Zivildienstleistung fort-
setzen, erhalten bis zum Ende des 3. Lehr-
jahres die Lehrlingsentschädigung des
3. Lehrjahres.

B. Lohnschema (siehe Beilage)
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ANHANG II

Zusatzübereinkommen

vom 29. September 1969
in der Fassung vom 12. September 1977

zum Kollektivvertrag für die holzverarbeitende
Industrie und das holzverarbeitende Gewerbe

Österreichs.

Abgeschlossen zwischen dem Fachverband der
holzverarbeitenden Industrie Österreichs und der
Bundesinnung der Tischler einerseits und dem
Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk-
schaft der Bau- und Holzarbeiter, andererseits.

Geltungsbereich

Fachlich und räumlich: Für die Betriebe der
holzverarbeitenden Industrie in Wien, Niederös-
terreich und Burgenland und für die Mitgliedsbe-
triebe der Landesinnung Wien der Tischler.
Persönlich: Für alle Dienstnehmer, auf welche
sowohl die Bestimmungen des Bauarbeiter-Ur-
laubsgesetzes (ab 1.10.1987 Bauarbeiter-Ur-
laubs- und Abfertigungsgesetz – BUAG) als auch
die Zusatzübereinkommen vom 25. Mai 1977 zum
Kollektivvertrag für die holzverarbeitende Indus-
trie bzw. zum holzverarbeitenden Gewerbe An-
wendung finden.
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§ 1 Urlaub

Der Zuschlag gemäß § 21 des Bauarbeiter-Ur-
laubsgesetzes (ab 1.10.1987 Bauarbeiter-Ur-
laubs- und Abfertigungsgesetz – BUAG) bzw.
der Durchführungsverordnung zum Bauarbeiter-
Urlaubsgesetz (ab 1.10.1987 Bauarbeiter-Ur-
laubs- und Abfertigungsgesetz – BUAG), letztgül-
tige Fassung, wird um 2,93 kollektivvertragliche
Stundenlöhne der Position I der Lohnordnung
des Kollektivvertrages der holzverarbeitenden In-
dustrie und des holzverarbeitenden Gewerbes er-
höht.

§ 2

Wird in einer Arbeitswoche sowohl im Stunden-
lohn als auch im Akkordlohn gearbeitet, so wird
der Zuschlag bei einer Arbeitszeit von über
20 Stunden im Akkord nach § 1 berechnet. Bei ei-
ner kürzeren Akkordarbeitszeit als 20 Stunden pro
Woche entfällt der Zuschlag.

§ 3

Für Zeiten der entgeltpflichtigen Dienstverhinde-
rung sowie für Zeiten des Urlaubs finden ebenfalls
die Bestimmungen des § 1 Anwendung.

§ 4 Wirksamkeitsbeginn

Dieser Kollektivvertrag tritt mit 26. September
1977 in Kraft und kann von jeder der vertrags-
schließenden Parteien unter Einhaltung einer
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dreimonatigen Kündigungsfrist zum Letzten eines
jeden Kalendermonats mittels eingeschriebenen
Briefes gekündigt werden.

Wien, am 12. September 1977

Fachverband der holzverarbeitenden Industrie

Baurat h.c. Dipl.Ing
Dr. Eduard Wallner

Fachverbands-
vorsteher

Dr. Georg Penka
Geschäftsführer

Bundesinnung der Tischler

Komm.Rat Johann
Edelmann

Bundesinnungs-
meister

Dr. Max Bosnjak
Geschäftsführer

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter

LAbg. Roman
Rautner

geschäftsführender
Vorsitzender

Franz Millendorfer
leitender

Zentralsekretär
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ANHANG III

Zusatzkollektivvertrag

vom 6. Mai 1988

abgeschlossen zwischen der Bundesinnung der
Tischler einerseits und dem Österreichischen Ge-
werkschaftsbund, Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter andererseits.

§ 1 Geltungsbereich

1. Räumlich: Für das Gebiet der Republik Öster-
reich.

2. Fachlich: Für alle Betriebe und Betriebsabtei-
lungen, deren Inhaber Mitglieder der Bundesin-
nung der Tischler sind und dem Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz unterliegen
(Parkettlegerbetriebe).

3. Persönlich: Für alle in diesen Betrieben be-
schäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen einschließ-
lich der Lehrlinge, mit Ausnahme der kaufmänni-
schen Lehrlinge.

§ 2 Abfertigung

Der Anspruch und das Ausmaß der Abferti-
gung richten sich nach den Bestimmungen
des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsge-
setzes (BUAG) 1987 in der jeweils geltenden
Fassung.
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Auf Grund des § 13 d Abs. 4 des BUAG wird als
Grundlage für die Berechnung des anteiligen
Weihnachtsgeldes, das zum Monatsentgelt zuge-
schlagen wird, folgende Formel festgelegt:
kollektivvertraglicher Stun-
denlohn x 1,34 x 3,5 x 52,18

=
anteiliges Weih-
nachtsgeld12

Dieses anteilige Weihnachtsgeld ist dem jeweili-
gen Monatsentgelt so oft zuzuschlagen, als ein
Abfertigungsanspruch im Ausmaß an Monatsent-
gelten gebührt.
Bei Teilzeitarbeit ist das nach vorstehender For-
mel berechnete anteilige Weihnachtsgeld ent-
sprechend der vereinbarten Arbeitszeit zu aliquo-
tieren.
Als Basis für die Berechnung des Monatsentgel-
tes im Sinne des § 13d BUAG gilt der Spezialfach-
arbeiterlohn der Lohngruppe I des Kollektivvertra-
ges für das holzverarbeitende Gewerbe Öster-
reichs in der jeweils geltenden Fassung, zuzüglich
eines Zuschlages ab 1.10.1987 von 25% gemäß
Art. V – Abs. 11 und ab 1.1.1990 zuzüglich eines
Zuschlages von 20% gemäß Abschnitt III – § 13d,
Abs. 2 – BUAG.

§ 3 Wirksamkeitsbeginn und Außer-
Kraft-Treten

Dieser Kollektivvertrag tritt mit Kundmachung der
Verordnung des Bundesministers für Arbeit und
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Soziales vom 15. April 1988, BGBl. Nr. 221/1988
d.i. der 6. Mai 1988, in Kraft.
Mit In-Kraft-Treten dieses Kollektivvertrages tritt
für die in § 1 Abs. 2 angeführten Parkettlegerbe-
triebe § 17 des Rahmenkollektivvertrages vom
20.3.1948 i.d.F. vom 11.5.1987, abgeschlossen
zwischen der Bundesinnung der Tischler und
dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Ge-
werkschaft der Bau- und Holzarbeiter, außer
Kraft.

Wien, am 6. Mai 1988

Bundesinnung der Tischler

Komm.Rat Josef
Kompacher

Bundesinnungs-
meister

Dr. Max Bosnjak
Geschäftsführer

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter

Abg.z.NR Josef
Hesoun

Vorsitzender
Johann Driemer
Zentralsekretär
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ANHANG IV

Erläuterung zum Geltungsbereich der Bun-
desinnung der Karosseriebauer einschließlich

der Karosseriespengler und Karosserie-
lackierer sowie der Wagner

(gültig ab 1. Mai 2007)

§ 1 des Rahmenkollektivvertrages für Arbeiter
für das holz- und kunststoffverarbeitende Ge-
werbe Österreichs
Da es auf Grund der Formulierung in § 1 des Rah-
menkollektivvertrages, sowohl bei den Betrieben
als auch bei den betroffenen Arbeitnehmern, zu
Verwirrung gekommen ist, wird folgende Klarstel-
lung im Geltungsbereich durchgeführt. Mit der
Klarstellung wird jedoch keine Änderung im Um-
fang des Geltungsbereiches vorgenommen.
Grundsätzlich gilt für die Mitglieder der Bundesin-
nung der Karosseriebauer einschließlich Karosse-
riespengler und Karosserielackierer sowie der
Wagner im Arbeiterbereich der Kollektivvertrag
für das holz- und kunststoffverarbeitende Gewer-
be Österreichs. Hiervon ausgenommen sind jene
Betriebe, die über eine Gewerbeberechtigung für
die Ausführung des Spenglerhandwerks verfü-
gen. Für diese Betriebe gilt der Kollektivvertrag
für Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden
Gewerbe. Weiters sind hiervon ausgenommen
jene Betriebe, die über eine Gewerbeberechti-
gung für die Ausführung des Lackiererhandwer-
kes verfügen. Für diese Betriebe gilt der Kollektiv-
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vertrag für Arbeiter für das Maler-, Lackierer- und
Schilderherstellergewerbe.
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